
 

 

Anleitung des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg 

 

Antragsformulare sind vollständig auszufüllen, auszudrucken, zu unterschreiben, einzuscannen und 

über das Online-Portal an die jeweilig zuständige Kammer zu übermitteln. 

 Sollten Sie Mitglied einer Kammer (Industrie- und Handelskammer oder Handwerkskammer) sein, 

halten Sie bitte Ihre Mitgliedsnummer bereit. Auch wenn Sie kein Kammermitglied sind und daher 

keine Mitgliedsnummer haben, werden Sie hier Ihren Antrag stellen können. 

 Sollten Sie bereits Kontakt zur L-Bank gehabt haben, halten Sie bitte auch diese Kundennummer 

bereit. 

 Im Rahmen des Antrags wird die Handelsregisternummer (soweit vorhanden) und Umsatzsteuer-

ID (ersatzweise Steuernummer) abgefragt werden. Bitte halten Sie diese bereit. 

 Bitte halten Sie außerdem Informationen zu Ihrer Bankverbindung bereit. 

 Im Rahmen des Antrags wird eine De-minimis-Erklärung angefordert werden. Halten Sie daher bitte 

Informationen über ggf. bereits erhaltene De-minimis-Beihilfen bereit. 

(Eine gute Erklärung zu De-minimis-Beihilfen finden Sie auf dem Portal www.fuer-gruender.de ) 

 Bitte halten Sie auch Informationen zu weiteren staatlichen Hilfen, die Sie im Zusammenhang mit 

der Corona-Pandemie ggf. erhalten oder beantragt haben, bereit. 

 Im Rahmen des Antrags wird die Höhe Ihres Liquiditätsengpasses (auf drei Monate) abgefragt 

werden. Halten Sie bitte Informationen hierzu bereit. 

 Im Rahmen des Antrags wird die Anzahl der Beschäftigten Ihres Unternehmens abgefragt werden. 

Halten Sie bitte Informationen hierzu bereit. Hilfestellung bei der Berechnung der 

Vollzeitäquivalente siehe oben. 

 Da nur Dokumente im PDF-Format angenommen werden können, müssen die Dokumente im 

Datei-Typ PDF gespeichert oder über einen Standard-PDF-Drucker gedruckt werden, um das PDF-

Format sicher zu stellen. 

http://www.fuer-gruender.de/

